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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber stellt verschiedene Einzelfragen zur vorläufigen Haushaltsführung nach 
Art. 111 Grundgesetz (GG). Diese werden nachfolgend unter 2. bis 8. erörtert. 

2. Voraussetzungen der vorläufigen Haushaltsführung 

Zunächst erkundigt sich der Auftraggeber nach den Voraussetzungen der vorläufigen Haushalts-
führung. Diese sind in Art. 111 GG geregelt. In Abs. 1 der Vorschrift heißt es: 

  „Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht 
durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die Bundesregierung ermächtigt, 
alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind, 

  a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnah-
men durchzuführen, 

  b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Bundes zu erfüllen, 

  c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 
Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge 
bewilligt worden sind.“ 

Voraussetzung für eine vorläufige Haushaltsführung ist somit, dass bis zum Schluss des laufen-
den Rechnungsjahres noch kein Haushaltsplan für das folgende Haushaltsjahr festgestellt wurde. 
Die Ursachen für das Fehlen eines gesetzlich festgestellten Haushaltsplans sind für die Anwen-
dung des Art. 111 GG unerheblich.1 Eine Verzögerung kann sich daraus ergeben, dass die Bun-
desregierung den Haushaltsentwurf verspätet vorlegt, was in der Literatur unter anderem dann 
für möglich gehalten wird, „wenn etwa nach Wahlen im Herbst eines Jahres eine Regierungsneu-
bildung abzuwarten ist oder Koalitionsauseinandersetzungen eine rechtzeitige Regierungsvorlage 
verhindern.“2 Eine Anwendung des Art. 111 GG wird auch dann als geboten angesehen, wenn 
das Bundesverfassungsgericht das Haushaltsgesetz für nichtig erklärt.3 

Die Ermächtigung der Bundesregierung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ist zeitlich 
begrenzt. Sie endet mit der Verkündung des Haushaltsgesetzes.4 

 

1 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 43. EL Dezember 2008, Art. 111 GG, Rn. 1. 

2 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 43. EL Dezember 2008, Art. 111 GG, Rn. 1. 

3 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 391. 

4 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 18. Auflage 2024, Art. 111 GG, 
Rn. 1. 
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3. Zuständigkeiten 

Weiterhin wird danach gefragt, welche Stelle die Vorgaben festlegt, welche während einer vor-
läufigen Haushaltsführung gelten. 

Nach Art. 111 Abs. 1 GG wird „die Bundesregierung ermächtigt“, die in der Vorschrift näher be-
zeichneten Ausgaben zu leisten. Als Adressat der Vorschrift wird jedoch die gesamte Bundesver-
waltung angesehen, ohne dass es für die Leistung der Ausgaben eines Kabinettsbeschlusses be-
dürfte.5 Die Ermächtigung richte sich an diejenige Stelle, „die für die in Frage stehende Mittelbe-
wirtschaftung zuständig ist oder nach einem fiktiven Haushaltsplan zuständig wäre.“6 Eine Ein-
schaltung des Kabinetts erfolge dagegen lediglich „bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Ressorts über die vorläufige Haushaltsführung“ auf Grund von § 15 Abs. 1 lit. f der Geschäftsord-
nung der Bundesregierung.7 

Gemäß § 5 Bundeshaushaltsordnung (BHO) erlässt das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
unter anderem Verwaltungsvorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung und trifft hierzu auf 
diese Weise nähere Regelungen.8 Dies kann durch Rundschreiben des BMF an die obersten Bun-
desbehörden geschehen,9 in denen die Vorgaben des Art. 111 GG erläutert und ergänzend ausge-
füllt werden.10 Ein solches Rundschreiben hat das BMF beispielsweise für die vorläufige Haus-
haltsführung im Haushaltsjahr 2022 erstellt. Das Schreiben ist auf der Internetseite des Zentralen 
Finanzwesens des Bundes abrufbar.11 

4. Rechte des Haushaltsauschusses und des BMF 

Zudem möchte der Auftraggeber wissen, welche Rechte der Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages einerseits und das BMF andererseits während einer vorläufigen Haushaltsführung 
haben. 

Hinsichtlich der Kompetenzen des BMF im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wird auf 
die vorstehenden Ausführungen unter 3. verwiesen. 

 

5 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 9; Kube, in: Dürig/Her-
zog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 35. 

6 Gröpl, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, Art. 111 GG, Rn. 24. 

7 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 35. 

8 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 1. 

9 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 1. 

10 Vgl. hierzu: BMF, Analysen und Berichte, Monatsbericht Januar 2022, S. 48, 50, abrufbar unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-
haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1, zuletzt abgerufen am 23. Juli 2024. 

11 BMF, Rundschreiben zur vorläufigen Haushaltsführung 2022 vom 21. Dezember 2021 - II A 2 - H 
1200/21/10025:001 (DOK 2021/1256860), abrufbar unter: https://www.zrb.bund.de/DE/5_Vorschriften/5_Haus-
haltsfuehrung/Haushaltsfuehrung_node.html#doc159668bodyText2, zuletzt abgerufen am 23. Juli 2024. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.zrb.bund.de/DE/5_Vorschriften/5_Haushaltsfuehrung/Haushaltsfuehrung_node.html#doc159668bodyText2
https://www.zrb.bund.de/DE/5_Vorschriften/5_Haushaltsfuehrung/Haushaltsfuehrung_node.html#doc159668bodyText2
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Art. 111 Abs. 1 GG als für die vorläufige Haushaltsführung maßgebliche Verfassungsvorschrift 
sieht allein eine Ermächtigung der Exekutive vor (vgl. hierzu unter 2. und 3.). Rechte des Haus-
haltsausschusses lassen sich hieraus daher nicht ableiten. 

Dessen Rechtsstellung bleibt indes in dem Zeitraum vom Beginn eines Haushaltsjahres bis zur 
Feststellung des hierfür geltenden Haushaltsplans unberührt. Im Rahmen des Haushaltsgesetzge-
bungsverfahrens kommt dem Haushaltsausschuss eine wesentliche Bedeutung zu, da ihm der 
Haushaltsentwurf am Ende der ersten Lesung zur federführenden Beratung überwiesen wird.12 
Mit der Verkündung des Haushaltsgesetzes, auf dessen Inhalt der Ausschuss durch den Be-
schluss von Änderungsvorschlägen erheblichen Einfluss nehmen kann, endet die vorläufige 
Haushaltsführung (vgl. hierzu unter 2.). 

5. Vorgaben für die Leistung von Ausgaben und die Eingehung von Verpflichtungen 

Weiterhin wird gefragt, welche Vorgaben bezüglich der Ansätze sowie der Inanspruchnahme von 
Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen einer vorläufigen Haushaltsführung 
gelten. 

5.1. Ermächtigungen nach Art. 111 Abs. 1 GG 

Der Zweck des Art. 111 Abs. 1 GG besteht darin, der Bundesregierung die „Weiterführung wichti-
ger und dringlicher Staatsgeschäfte“ für den Zeitraum zu ermöglichen, in dem noch kein Haus-
haltsplan festgestellt wurde.13 Die Ausgaben müssen sich dementsprechend auf notwendige Maß-
nahmen beschränken, das heißt „sachlich und zeitlich zur Wahrung des Status quo erforderlich 
sein“.14 Die von Art. 111 Abs. 1 GG vorgegebenen Kriterien werden im Folgenden erörtert 
(vgl. hierzu unter 5.1.1. und 5.1.2.). 

5.1.1. Ausgabezwecke nach Art. 111 Abs. 1 lit. a bis c GG 

Nach Art. 111 Abs. 1 lit. a GG gilt die Ermächtigung zunächst für Ausgaben, die nötig sind, um 
gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten (1. Alt.) und gesetzlich beschlossene Maßnah-
men durchzuführen (2. Alt.). 

Der Begriff der Einrichtung im Sinne von Art. 111 Abs. 1 lit. a, 1. Alt. GG wird dabei weit ausge-
legt und umfasst „beispielsweise Behörden, Institute, Bauanlagen oder auch Gerätelager des Bun-
des“.15 Gesetzlich bestehend ist eine Einrichtung dann, wenn sie auf einer gesetzlichen Grund-
lage beruht.16 Hierfür soll es ausreichen, wenn die Einrichtung im vorangegangenen 

 

12 § 95 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 Geschäftsordnung des Bundestages. 

13 Bundesrechnungshof, Beschluss des Großen Senats vom 10. Oktober 2017 zur vorläufigen Haushaltsführung, 
abrufbar unter: https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushalts-
fuehrung.html, zuletzt abgerufen am 25. Juli 2024. 

14 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 396. 

15 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 41. 

16 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 397. 

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
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Haushaltsplan vorgesehen war.17 Der Zweck muss darin liegen, „bestehende Einrichtungen zu 
erhalten“, sodass diese bereits tatsächlich existieren müssen.18 Von der Vorschrift erfasst sind 
„die laufenden Personal- und Erhaltungskosten des Bundes, welche auch die Kosten für die Neu-
besetzung von Stellen und die Erneuerung von Gegenständen einschließen, soweit diese der Auf-
rechterhaltung des Status quo dienen.“19 

Art. 111 Abs. 1 lit. a, 2. Alt. GG sieht eine weitere vorläufige Ausgabeermächtigung für „gesetz-
lich beschlossene Maßnahmen“ vor. Dies umfasst grundsätzlich „alle Maßnahmen, für die sich 
der Gesetzgeber vor dem Beginn der etatlosen Zeit entschieden hat.“20 Ausgenommen sind jedoch 
Ausgaben für Maßnahmen, bezüglich derer ein Rechtsanspruch Dritter besteht, da diese unter 
Art. 111 Abs. 1 lit. b GG fallen.21 Art. 111 Abs. 1 lit. a, 2. Alt. GG betrifft daher Gesetze, welche 
die Ausgaben des Bundes dem Grunde nach, aber nicht der Höhe nach regeln.22 Maßnahmen, 
welche lediglich im Haushaltsplan des Vorjahres, nicht jedoch in einem Sachgesetz vorgesehen 
sind, sollen nicht von der 2. Alt. umfasst sein.23 

Nach Art. 111 Abs. 1 lit. b GG gilt die Ermächtigung weiterhin für Ausgaben, die nötig sind, um 
die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Bundes zu erfüllen. Diese können etwa auf Ge-
setz, Vertrag, Vergleich, Verwaltungsakt oder internationalen Abkommen beruhen.24 Als rechtlich 
begründete Ansprüche kommen dementsprechend neben vertraglichen Ansprüchen beispiels-
weise auch Staatshaftungsansprüche und Schadensersatzansprüche in Betracht.25 

Gemäß Art. 111 Abs. 1 lit. c GG bezieht sich die Ermächtigung schließlich auf Ausgaben, die nö-
tig sind, um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 
Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge be-
willigt worden sind. Unter „Bauten“ und „Beschaffungen“ werden Baumaßnahmen und größere 
Beschaffungen gemäß § 24 BHO verstanden.26 Zu den „sonstigen Leistungen“ sollen solche zäh-
len, „die der Bund ‚freiwillig‘, d.h. ohne (fach)gesetzliche Grundlage erbringt, da insoweit bereits 
die Buchstaben a und b des Art. 111 Abs. 1 GG einschlägig sind.“27 Unter „Beihilfen“ im Sinne 

 

17 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 42. 

18 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, 
Rn. 43 f.; Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 397. 

19 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 397. 

20 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 45. 

21 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL, Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 12. 

22 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL, Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 12. 

23 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 397. 

24 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL, Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 13. 

25 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 397. 

26 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 51. 

27 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL, Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 14. 
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der Vorschrift werden „Zuweisungen an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung, so etwa Fi-
nanzhilfen und Zuwendungen im Sinne von §§ 23, 44 BHO“ verstanden.28 

Die genannten Tatbestände werden als „Fortsetzungsmaßnahmen“ bezeichnet.29 Die Maßnahmen 
müssen dementsprechend nach allgemeiner Auffassung bereits begonnen worden sein.30 Weiter-
hin wird vorausgesetzt, „dass sich die Bewilligung während der vorläufigen Haushaltsführung 
inhaltlich im Rahmen der Zweckbestimmung und der Erläuterungen vorangegangener Haushalte 
bewegt.“31 Die Vorschrift knüpft damit an die vermutete Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers 
zur Fortführung der Maßnahmen an.32 Die Ermächtigung der Bundesregierung gilt daher nicht, 
wenn sich die Vermutung im Einzelfall als unzutreffend erweist, was etwa dann der Fall ist, 
wenn der Erlass des Haushaltsgesetzes gerade an den entsprechenden Ausgaben gescheitert ist.33 

5.1.2. Beschränkung auf „nötige“ Ausgaben 

Nach Art. 111 Abs. 1 GG bezieht sich die beschriebene Ermächtigung der Bundesregierung auf 
die Leistung von Ausgaben, die nötig sind, um die vorstehend dargestellten Zwecke zu erreichen. 
Als „nötig“ werden solche Ausgaben angesehen, die zur Zweckerreichung geeignet, erforderlich 
und unaufschiebbar sind.34 Als unaufschiebbar gilt eine Ausgabe dann, wenn „ihre Vornahme zu 
einem späteren Zeitpunkt keinen oder nur einen erheblich geringeren Erfolg erzielen würde.“35 
Gefordert wird zudem, dass die Ausgabe ohne Beeinträchtigung wichtiger Gemeinschaftsbelange 
nicht bis zum Erlass des künftigen Haushaltsgesetzes zurückgestellt werden kann.36 

5.2. Fortgeltung von Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres 

Während der vorläufigen Haushaltsführung kommt auch die Inanspruchnahme von Verpflich-
tungsermächtigungen aus dem Vorjahr in Betracht. Verpflichtungsermächtigungen sind nach der 

 

28 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 52. 

29 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL, Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 14; ähnlich: Bundesrechnungs-
hof, Beschluss des Großen Senats vom 10. Oktober 2017 zur vorläufigen Haushaltsführung, Ziffer III. 3. abrufbar 
unter: https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfueh-
rung.html, zuletzt abgerufen am 25. Juli 2024. 

30 Bundesrechnungshof, Beschluss des Großen Senats vom 10. Oktober 2017 zur vorläufigen Haushaltsführung, 
Ziffer III. 3. abrufbar unter: https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeu-
fige_haushaltsfuehrung.html, zuletzt abgerufen am 25. Juli 2024. 

31 Bundesrechnungshof, Beschluss des Großen Senats vom 10. Oktober 2017 zur vorläufigen Haushaltsführung, 
Ziffer III. 3. abrufbar unter: https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeu-
fige_haushaltsfuehrung.html, zuletzt abgerufen am 25. Juli 2024. 

32 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 398. 

33 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 398. 

34 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 398. 

35 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 57. 

36 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 57. 

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
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Legaldefinition des § 6 BHO „Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung 
von Ausgaben in künftigen Jahren“. Nach § 45 Abs. 1 Satz 2 BHO gelten nicht in Anspruch ge-
nommene Verpflichtungsermächtigungen, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushalts-
jahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 

6. Neue Ausgaben und neue Verpflichtungen 

Weiter wird die Frage gestellt, inwieweit während einer vorläufigen Haushaltsführung neue Aus-
gaben getätigt beziehungsweise neue Verpflichtungen eingegangen werden können. 

6.1. Leistung neuer Ausgaben 

Wie bereits ausgeführt, ermächtigt Art. 111 Abs. 1 GG die Bundesregierung, alle Ausgaben zu 
leisten, die nötig sind, um den Status quo zu wahren (vgl. hierzu unter 5.). Ausgaben für neue 
Maßnahmen werden von der Vorschrift daher nicht erfasst. 

Allerdings wird allgemein davon ausgegangen, dass Art. 112 GG während der vorläufigen Haus-
haltsführung neben Art. 111 GG entsprechend anwendbar ist.37 Überplanmäßige und außerplan-
mäßige Ausgaben bedürfen nach Satz 1 der Vorschrift der Zustimmung des Bundesministers der 
Finanzen. Diese darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses 
erteilt werden (Art. 112 Satz 2 GG). Maßstab kann dabei nicht der Bundeshaushalt sein, da dieser 
im Falle der vorläufigen Haushaltsführung gerade noch nicht gesetzlich festgestellt wurde. Als 
Bezugsrahmen für die Feststellung der Über- oder Außerplanmäßigkeit einer Ausgabe werden in 
diesem Fall vielmehr die durch Art. 111 GG umgrenzten Ausgaben angesehen.38 Nach dem Bun-
desrechnungshof ist dabei die Voraussetzung des „unvorhergesehenen und unabweisbaren Be-
dürfnisses“ mit dem gleichen strengen Maßstab zu prüfen wie beim Vollzug eines Haushaltspla-
nes.39 

Dementsprechend können – sofern die Voraussetzungen des Art. 112 GG im konkreten Einzelfall 
vorliegen – während der vorläufigen Haushaltsführung auch Ausgaben für Maßnahmen geleistet 
werden, welche nicht von Art. 111 Abs. 1 GG umfasst sind. Dies spricht dafür, dass unter den be-
schriebenen Bedingungen auch die Finanzierung neuer Maßnahmen möglich ist. Hiervon geht 
offenbar auch die Bundesregierung aus. Im Rahmen der Beantwortung der Frage, welche 

 

37 Vgl. etwa: BVerfGE, 45, 1 (37); Bundesrechnungshof, Beschluss des Großen Senats vom 10. Oktober 2017 zur 
vorläufigen Haushaltsführung, Ziffer IV., abrufbar unter: https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Ar-
tikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html; BMF, Analysen und Berichte, Monatsbericht Januar 
2022, S. 48, 50, abrufbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Ka-
pitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1, jeweils zuletzt 
abgerufen am 25. Juli 2024. So auch die herrschende Meinung in der Literatur, vgl. unter anderem Kloepfer, Fi-
nanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 399 mit weiteren Nachweisen. Abweichend 
Gröpl, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, Art. 111 GG, Rn. 18 f. 

38 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 6. 

39 Bundesrechnungshof, Beschluss des Großen Senats vom 10. Oktober 2017 zur vorläufigen Haushaltsführung, 
Ziffer IV., abrufbar unter: https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeu-
fige_haushaltsfuehrung.html, zuletzt abgerufen am 25. Juli 2024. 

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
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Auswirkungen eine vorläufige Haushaltsführung für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) 
im Jahr 2024 habe, teilt diese unter anderem mit: 

  „Bei neuen Maßnahmen könnten bei unvorhergesehenem und unabweisbarem Bedarf über-
planmäßige Ausgaben bewilligt werden.“40 

6.2. Eingehung neuer Verpflichtungen 

Hinsichtlich der Frage, inwieweit während der vorläufigen Haushaltsführung die Eingehung 
neuer Verpflichtungen41 zulässig ist, werden im Folgenden die hierzu vertretenen Auffassungen 
in der Literatur dargestellt. 

Zum Teil wird ausgeführt, dass die „Übernahme neuer Verbindlichkeiten […] von Art. 111 GG 
nicht gedeckt“ sei.42 Ausgehend von dieser allgemein gehaltenen Formulierung, wäre die Einge-
hung neuer Verpflichtungen (beziehungsweise „Verbindlichkeiten“) im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltsführung generell als unzulässig anzusehen, ohne dass es darauf ankäme, ob die Ver-
pflichtungen bereits im laufenden Haushaltsjahr oder erst in künftigen Haushaltsjahren zu Aus-
gaben führen. 

Andere Stimmen halten lediglich neue Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der vorläufi-
gen Haushaltsführung für unzulässig.43 Wie bereits ausgeführt, handelt es sich dabei um „Er-
mächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jah-
ren“44 (vgl. hierzu bereits unter 5.2.). Zur Begründung wird unter anderem auf den Wortlaut des 
Art. 111 GG verwiesen, der sich lediglich auf „Ausgaben“ beziehe.45 Dieser Auffassung folgend 
wäre es im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung mangels einer entsprechenden Ermächti-
gung unzulässig, neue Verpflichtungen einzugehen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Ausga-
ben führen. 

 

40 Antwort der Bundesregierung vom 29. Dezember 2023 auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU vom 
4. Dezember 2023, BT-Drs. 20/9941, S. 2, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009941.pdf, 
zuletzt abgerufen am 24. Juli 2024. 

41 Entsprechende Verpflichtungen werden in diesem Zusammenhang zum Teil auch als „Verbindlichkeiten“ be-
zeichnet, vgl. Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 399 („neue Verbind-
lichkeiten“); Bundesrechnungshof, Beschluss des Großen Senats vom 10. Oktober 2017 zur vorläufigen Haus-
haltsführung, Ziffer III. 2., abrufbar unter: https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/be-
schluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html, zuletzt abgerufen am 26. Juli 2024. 

42 Vgl. etwa: Heintzen, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, 7. Auflage 2021, Art. 111 GG, Rn. 9 (Her-
vorhebung nur hier). 

43 Gröpl, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, Art. 111 GG, Rn. 17; 
ähnlich: Siekmann, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Auflage 2021, Art. 111 GG, Rn. 13; zurückhaltend: Heun, in: 
Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2018, Art. 111 GG, Rn. 9, Fußnote 42 (dort heißt es: „neue Ver-
pflichtungsermächtigungen sind allenfalls ausnahmsweise gedeckt“). 

44 Hervorhebung nur hier. 

45 Siekmann, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Auflage 2021, Art. 111 GG, Rn. 13. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009941.pdf
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Artikel/DE/beschluss_vorlaeufige_haushaltsfuehrung.html
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Teile der Literatur46 sowie das BMF47 und die Bundesregierung48 halten die Eingehung neuer Ver-
pflichtungen während der vorläufigen Haushaltsführung unter bestimmten Voraussetzungen aus-
drücklich für zulässig. Dabei wird zunächst davon ausgegangen, dass Art. 111 Abs. 1 GG der Exe-
kutive erlaube, „Verpflichtungen einzugehen, die im laufenden Rechnungsjahr zu Ausgaben füh-
ren, soweit die Leistung der Ausgaben selbst gestattet ist.“49 Darüber hinaus sei Art. 111 Abs. 1 
GG auch auf die Eingehung von Verpflichtungen anzuwenden, die zu Ausgaben in künftigen 
Rechnungsjahren führen.50 Sofern eine der Voraussetzungen des Art. 111 Abs. 1 GG gegeben ist, 
wird dementsprechend auch die Erteilung neuer Verpflichtungsermächtigungen als zulässig er-
achtet.51 Hiervon abweichend wird zum Teil vertreten, dass Letztere nur dann vom BMF erteilt 
werden dürften, wenn ein „unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf“ im Sinne des § 38 
Abs. 1 Satz 2 BHO vorliege.52 

Die Frage, inwieweit während der vorläufigen Haushaltsführung die Eingehung neuer Verpflich-
tungen in Betracht kommt, wird in der Literatur somit unterschiedlich beantwortet. Eine ab-
schließende Beurteilung kann daher an dieser Stelle nicht erfolgen. 

7. Konsumtive Ausgaben und Investitionen 

Darüber hinaus erkundigt sich der Auftraggeber, ob es während einer vorläufigen Haushaltsfüh-
rung Unterschiede zwischen konsumtiven Ausgaben (zum Beispiel Förderprogrammen) und In-
vestitionen (zum Beispiel bereits laufenden Infrastrukturvorhaben) gibt. 

Wie bereits beschrieben, ermächtigt Art. 111 Abs. 1 GG die Bundesregierung bis zur Verkündung 
des Haushaltsgesetzes dazu, alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind, um die in der Vorschrift 

 

46 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 399; Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, 
Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 62 ff.; Jarass, in: Jarass/Pieroth, 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 18. Auflage 2024, Art. 111 GG, Rn. 4; Schwarz, in: Hu-
ber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Auflage 2024, Art. 111 GG, Rn. 30; Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hof-
mann/Henneke, GG, 15. Auflage 2022, Art. 111 GG, Rn. 14; Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL, 
Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 13. 

47 BMF, Analysen und Berichte, Monatsbericht Januar 2022, S. 50, abrufbar unter: https://www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-
pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1, zuletzt abgerufen am 23. Juli 2024 

48 Antwort der Bundesregierung vom 29. Dezember 2023 auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU vom 
4. Dezember 2023, BT-Drs. 20/9941, S. 2, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009941.pdf, 
zuletzt abgerufen am 24. Juli 2024. 

49 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 62 
(Hervorhebung nur hier). 

50 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 111 GG, Rn. 63; 
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 18. Auflage 2024, Art. 111 GG, 
Rn. 4. 

51 Schwarz, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Auflage 2024, Art. 111 GG, Rn. 30; Henneke, in: Schmidt-Bleib-
treu/Hofmann/Henneke, GG, 15. Auflage 2022, GG, 15. Auflage 2022, Art. 111 GG, Rn. 14. 

52 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL, Februar 2018, Art. 111 GG, Rn. 13. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-vorlaeufige-haushaltsfuehrung-2022-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009941.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 033/24 

Seite 12 

näher bezeichneten Ausgabezwecke zu erfüllen und auf diese Weise den Status quo zu wahren 
(vgl. hierzu unter 5.). Darunter können sowohl konsumtive als auch investive Ausgaben fallen, 
ohne dass die Vorschrift grundsätzlich zwischen den beiden Ausgabearten differenziert. 

8. Auswirkungen auf Sondervermögen 

Schließlich fragt der Auftraggeber, welche Auswirkungen eine vorläufige Haushaltsführung auf 
Sondervermögen, insbesondere auf den KTF sowie auf das Sondervermögen Bundeswehr hat. 

8.1. Begriffsbestimmung und rechtliche Vorgaben 

Eine Definition des Begriffs „Sondervermögen“ findet sich in den Allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO), Ziffer 2.1 zu § 26 BHO. Dort ist Folgendes vor-
gesehen: 

  „Sondervermögen sind rechtlich unselbstständige abgesonderte Teile des Bundesvermögens, 
die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes entstanden und zur Erfüllung einzelner Auf-
gaben des Bundes bestimmt sind.“53 

Das Schrifttum knüpft überwiegend an diese Begriffsdefinition an.54 Für die Errichtung eines 
Sondervermögens wird dementsprechend allgemein ein formelles Gesetz gefordert.55 

Nach Art. 110 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 GG brauchen bei Sondervermögen „nur die Zuführungen 
oder die Ablieferungen“ in den Haushaltsplan eingestellt zu werden (vgl. entsprechend 
§ 26 Abs. 2 Satz 1 BHO auf einfachgesetzlicher Ebene). Über deren Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen sind dem Haushaltsplan Übersichten als Anlagen beizufügen oder 
in die Erläuterungen aufzunehmen (§ 26 Abs. 2 Satz 2 BHO).56 

§ 113 Satz 1 BHO sieht zudem eine entsprechende Anwendung der Teile I bis IV, VIII und IX der 
BHO auf Sondervermögen vor, soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas 

 

53 Bundesregierung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO), Ziffer 2.1 zu 
§ 26 BHO, abrufbar unter: https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_14032001_DokNr20110981762.htm, zuletzt abgerufen am 29. Juli 2024. 

54 Vgl. etwa Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, S. 275; Nebel, in: Piduch, 
Bundeshaushaltsrecht, 52. EL Mai 2020, Art. 110, Rn. 45; Dehlwisch-Bell, in Heuer/Scheller, Kommentar zum 
Haushaltsrecht, Stand: August 2018, § 26 BHO, Rn. 5 f.; Bolte, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushalts-
recht, Stand: Mai 2019, § 113 BHO, Rn. 2. 

55 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52. Ergänzungslieferung Mai 2020, Art. 110, Rn. 45; Dehlwisch-Bell, 
in Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: August 2018, § 26 BHO Rn. 5 f.; Kube, in: Dürig/Her-
zog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 110 GG, Rn. 107; Kemmler, in: 
Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 15. Auflage 2022, Art. 110 GG, Rn. 12. 

56 In der Praxis wird diese Vorgabe in der Regel dadurch umgesetzt, dass die Wirtschaftspläne der Sondervermö-
gen dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt werden, vgl. Bundeshaushaushaltsplan 2024, Kapitel 1404, An-
lage 1 Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Bundeswehr" (1491); Kapitel 6002 Anlage 3 Wirtschaftsplan des 
KTF (6092). 

https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_14032001_DokNr20110981762.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_14032001_DokNr20110981762.htm
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anderes bestimmt ist. Nach Satz 2 der Vorschrift prüft der Bundesrechnungshof die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der Sondervermögen. 

8.2. Folgerungen für die vorliegende Fragestellung 

Anhaltspunkte dafür, dass Ausgaben für die aus Sondervermögen finanzierten Maßnahmen von 
den Beschränkungen des Art. 111 Abs. 1 GG ausgenommen werden sollten, bieten sich nicht. Auf 
einfachgesetzlicher Ebene hat der Gesetzgeber für Sondervermögen in § 113 BHO zudem grund-
sätzlich die entsprechende Anwendung weiter Teile der haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
vorgesehen. Hiervon ist auch § 5 BHO umfasst, nach dem das BMF unter anderem Verwaltungs-
vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung erlässt (vgl. hierzu bereits unter 3.). 

Die Bundesregierung geht offenbar ebenfalls von einer Anwendbarkeit des Art. 111 GG auf Son-
dervermögen aus. Im Rahmen der Beantwortung der Frage, welche Auswirkungen eine vorläufige 
Haushaltsführung für den KTF im Jahr 2024 habe, wird ausdrücklich auf die vorgenannte Verfas-
sungsvorschrift Bezug genommen und ausgeführt, dass während der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung 

  „unter anderem alle Rechtsverpflichtungen erfüllt und begonnene Vorhaben fortgesetzt wer-
den“ können.57 

Festzuhalten bleibt somit, dass die Sondervermögen des Bundes den Vorgaben des Art. 111 GG 
unterliegen. Inwieweit diese Vorgaben hinsichtlich konkret zu finanzierender Maßnahmen erfüllt 
sind, bedarf einer Prüfung im jeweiligen Einzelfall, bei welcher die beschriebenen Kriterien maß-
geblich sind (vgl. hierzu unter 5.). 

*** 

 

57 Antwort der Bundesregierung vom 29. Dezember 2023 auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU vom 
4. Dezember 2023, BT-Drs. 20/9941, S. 2, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009941.pdf, 
zuletzt abgerufen am 24. Juli 2024. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009941.pdf
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